
RiVASt: Nummer 51 Herausgabe von Gegenständen (§§ 38, 39 IRG)

Nummer 51  Herausgabe von Gegenständen (§§ 38, 39 IRG) 
 
(1) 1Sind im Zusammenhang mit einer Auslieferung Gegenstände herauszugeben, prüft die 
Generalstaatsanwaltschaft, ob die Herausgabe zulässig ist. 2Bestehen keine Bedenken gegen die 
Herausgabe, sorgt sie dafür, dass die Gegenstände sichergestellt oder beschlagnahmt werden und führt 
gegebenenfalls die Entscheidung des zuständigen Gerichts (§ 13 Absatz 1, § 39 Absatz 2 IRG) herbei.

(2) Wurden von der Staatsanwaltschaft oder ihren Ermittlungspersonen bereits vor Eingang des 
Auslieferungsersuchens vorbereitende Maßnahmen getroffen (§ 39 Absatz 3 IRG), sind die Vorgänge 
unverzüglich mit einem Bericht der für das Auslieferungsverfahren zuständigen Generalstaatsanwaltschaft 
vorzulegen.

(3) 1Die Generalstaatsanwaltschaft prüft, ob und welche Bedingungen bei der Bewilligung der Herausgabe 
gestellt werden sollen, insbesondere ob auf die Rückgabe der Gegenstände verzichtet werden kann. 2Sie 
überwacht gegebenenfalls die Rückgabe der Gegenstände.

(4) Beabsichtigt die Generalstaatsanwaltschaft, einen Antrag auf Entscheidung über die Zulässigkeit der 
Herausgabe zu stellen, berichtet sie ihrer vorgesetzten Behörde und wartet deren Äußerung ab.

(5) Das Ergebnis ihrer Prüfungen und der von ihr ergriffenen Maßnahmen nimmt die 
Generalstaatsanwaltschaft in den Bericht nach Nummer 50 auf, sofern nicht eine vorherige 
Berichterstattung geboten erscheint.


